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Vorlagen-Nummer 

236/24 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 26.06.2024 

 
 
Änderung der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Eschweiler; 
hier: Antrag der SPD-Fraktion sowie der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
vom 17.05.2024 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A) 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt die von der SPD-Stadtratsfraktion sowie die von der 
Stadtratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen beantragten Änderungen der Geschäftsordnung des 
Rates der Stadt Eschweiler zur Thematik „Fragestunde für Anwohner“ (Anlage 1). 
 
oder 
 
B) 
 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt die von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen der 
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Eschweiler zur Thematik „Fragestunde für Anwohner“ 
(Anlage 2). 
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Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 17.05.2024 beantragen die SPD-Stadtratsfraktion sowie die Stadtratsfraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen im Rat der Stadt Eschweiler verschiedene Änderungen in der 
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Eschweiler zum Umgang mit der Thematik „Fragestunde 
für Einwohner“ (vgl. Anlage 3). 
 
Nach § 48 Abs. 1 Satz 3 GO NRW können Fragestunden für Einwohner in die Tagesordnung 
aufgenommen werden, wenn Einzelheiten hierüber in der Geschäftsordnung geregelt sind. Eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von Einwohnerfragestunden besteht daher nicht; der 
Rat kann selber entscheiden, ob und wenn ja wie er Fragestunden für Einwohner/-innen 
ermöglichen will.  
 
Die beantragten Änderungen der beiden Stadtratsfraktionen können mithin jederzeit mit 
einfachem Beschluss beschlossen werden.  
 
Die von der SPD-Stadtratsfraktion sowie die von der Stadtratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
beantragten Änderungen der Geschäftsordnung sind in Anlage 1 in Form einer Synopse 
dargestellt. 
 
Mit dem vorliegenden Antrag der beiden Stadtratsfraktionen soll die in § 18 Abs. 2 benannte Frist 
zur Einreichung von Anfragen vor der Sitzung von fünf auf zehn Werktage verlängert werden. Zur 
Konkretisierung bzw. Klarstellung wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, das Wort „sollen“ 
durch „müssen“ zu ersetzen. 
 
Ebenso wird mit dem vorliegenden Antrag begehrt, dass die Einwohnerfragen sowie die 
dazugehörigen Antworten der Verwaltung der jeweiligen Niederschrift beizufügen sind.  
Nach § 52 Abs. 1 GO NRW ist über die im Rat gefassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen 
und von der Bürgermeisterin und einem/r vom Rat zu bestellenden Schriftführer/-in zu 
unterzeichnen. Die nach § 52 Abs. 1 GO NRW zu fertigende und unterzeichnete 
Sitzungsniederschrift ist eine öffentliche Urkunde i.S.d. §§ 415, 417, 418 ZPO. Nach herrschender 
Meinung sollte die Niederschrift lediglich die Beschlüsse enthalten und nur, sofern erforderlich, 
knapp auf den Sitzungsverlauf eingegangen werden. Wegen der Bedeutung der Niederschrift als 
Urkunde sind weitergehende Ausführungen bzw. die Beifügung von Anlagen in der Niederschrift 
zu vermeiden.  
Aus diesem Grund wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Fragen der Einwohner/-innen sowie 
die dazugehörigen Antworten der Verwaltung – losgelöst von der Niederschrift - nach der Sitzung 
im Ratsinformationssystem zu veröffentlichen. Sofern die fragestellende Person in der Sitzung 
nicht anwesend ist, werden ihr im Nachgang zur Sitzung die Antworten zugeschickt. 
 
Aus systematischen Gründen sollte die für § 18 Abs. 4 gewünschte Regelung „Anfragen werden in 
der Sitzung mündlich beantwortet.“ mit entsprechender Ergänzung in § 18 Abs. 3 aufgenommen 
werden.  
 
Seitens der Verwaltung wird daher empfohlen, die in Anlage 2 in Form einer Synopse dargestellten 
Änderungen zu beschließen.   
 
Mit Änderung der Geschäftsordnung wird diese dahingehend redaktionell überarbeitet, dass die 
Begrifflichkeit „Bürgermeister“ jeweils entsprechend durch „Bürgermeisterin“ ersetzt wird.  
 
 
Die Bürgermeisterin hat nach § 40 Abs. 2 Satz 5 GO NRW Stimmrecht. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine 
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Anlagen: 
Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 - Antrag SPD-Grüne vom 17.05.2024 
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